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Der U.S. Supreme Court ist das am besten durchforschte Gericht der Welt. Eine
neuere Untersuchung von prominenten Autoren geht der Hypothese nach, dass die
Anwälte, die in der mündlichen Verhandlung mehr Fragen über sich ergehen lassen
müssen als der Gegner, ihren Fall eher verlieren. [1]Epstein, Lee, Landes, William M.
and Posner, Richard A., Inferring the Winning Party in the Supreme Court from the
Pattern of Questioning at Oral Argument (August 2009). University of Chicago
Law … Continue reading Noch wichtiger als die Zahl der Fragen soll der
Wortreichtum sein, mit dem die Fragen serviert werden. Das wiederum soll sich aus
unterschiedlichen Strategien richterlichen Verhaltens erklären. In einer legalistisch
genannten Strategie geht es dem fragenden Richter um die Aufklärung des
Sachverhalts. Realistisch wird dagegen eine Strategie genannt, die auf dem Umweg
über Fragen an die Anwälte die Richterkollegen beeinflussen will. Diese Strategie ist
anscheinend Ersatz dafür, dass unter den Richtern keine intensive Beratung
stattfindet. Der Effekt ist erheblich. In 2.952 Fällen gewannen 62 % der
Beschwerdeführer. Wenn der Gegner häufiger befragt wurde, erhöhte sich die
Quote um 16 %. Wenn umgekehrt Fragen häufiger an den Beschwerdeführer
gerichtet wurden, sank dessen Erfolgsquote von 62 auf 50 %, also um 19 %.
Schon vor fünf Jahren gab es wohl eine Studie von J. D. Wexler [2]Laugh Track. The
Green Bag. 9.1, 59-61 – habe ich nicht gelesen.. Nun hat Ryan A. Malphurs 60
Verhandlungen am Supreme Court beobachtet, die Tonbänder von 71 mündlichen
Verhandlungen abgehört und Protokolle der Verhandlungen aus den Jahren 2006
und 2007 durchgesehen. Es handelt sich um Wortprotokolle, die tatsächlich, ähnlich
wie bei uns manche Protokolle aus dem Bundestag, an einschlägigen Stellen
»Gelächter« notieren. Malphurs meint am Ende, dass dem Lachen eine bedeutende
kommunikative und soziale Funktion zukomme, weil Richter und Anwälte damit die
institutionellen, sozialen und intellektuellen Abgrenzungen so in den Griff bekämen,
dass jedenfalls für kurze Zeit Gleichheit im Gerichtssaal hergestellt werde. [3]Ryan A.
Malphurs, “People Did Sometimes Stick Things in my Underwear”. The Function of
Laughter at the U.S. Supreme Court, Communication Law Review, 10, 2010, 48-75.
» The audience’s laughter was dramatic and often returned visitors from their
daydreams to the Court’s argument. Laughter also visibly diminished tension
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between justices and lawyers, commonly relieving heated moments. A brief joke or
pun could easily displace building tension, and the justices’ stern appearance would
relax in their laughter.«
Der Artikel ist lang, aber die Lektüre teilweise ganz vergnüglich. Zunächst gibt es
eine Einführung in die Theorie des Lachens und des Humors. Das ist doch eine
echte Bereicherung für die Rechtssoziologie. Es folgt eine kurze Zusammenfassung
bisheriger Untersuchungen über die Relevanz der mündlichen Verhandlung für die
Entscheidung. So ganz nebenher erfährt man, dass alle Tonaufnahmen und
Protokolle der Verhandlungen und die Entscheidungen auf der Webseite
http://www.oyez.org/ verfügbar sind.
Und dann wird also aufgelistet, wie oft jeder Richter gelacht hat, worüber und über
wen. Es gibt freundliches und bösartiges Lachen, aber anscheinend mehr
freundliches. Durch freundliches Lachen werden die Statusunterschiede zwischen
Richtern und Anwälten ausgeglichen und man kann damit sogar unverfänglich auf
Fehler aufmerksam machen. Doch anscheinend sind es nur die Richter, die Lachen
und zum Lachen herausfordern dürfen. Aber das liegt wohl daran, dass die Anwälte
ständig wechseln, so dass sich ihr Lachverhalten kaum beobachten lässt. Und was,
wenn die Anwälte nicht mitlachen?
Wie dem auch sei: Die Mikrosoziologie des Verfahrens steht vor großen Aufgaben.
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